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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs6 Z2 lita idF 1990/450;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/10/21 93/09/0157 3 (hier: Sägereiarbeiter)

Stammrechtssatz

Die Behörde hat (im Beschwerdefall) zutre>end verneint, daß es sich bei der (als "Kellnerin und Köchin") beantragten

Ausländerin auf Grund ihrer Verwendung um eine Schlüsselkraft zur Erhaltung von Arbeitsplätzen inländischer

Arbeitnehmer handelt. Dies insbesondere schon deshalb, weil in dem Betrieb des Antragstellers nur ein(e)

inländische(r) Arbeitnehmer(in) beschäftigt ist und die gesetzliche Bestimmung durch die Verwendung der Mehrzahl

auf die Erhaltung mehrerer Arbeitsplätze, und zwar von Inländern, abstellt.
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